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Anhang III 

Spezifikationen für die digitale Zulassungsbescheinigung 

1. Die digitalen Zulassungsbescheinigungen und anderen einschlägigen Systeme 

müssen der Norm ISO/IEC AWI TS 7367 für mobile Zulassungsbescheinigungen 

und der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entsprechen. 

2. Die Mitgliedstaaten ermöglichen dem Inhaber der Zulassungsbescheinigung den 

Abruf einer digitalen Zulassungsbescheinigung in seiner europäischen Brieftasche 

für die Digitale Identität. 

In der europäischen Brieftasche für die Digitale Identität, die die digitale 

Zulassungsbescheinigung enthält, muss die digitale Zulassungsbescheinigung 

automatisch oder auf Antrag aktualisiert oder erneut hinterlegt werden können. 

Die europäischen Brieftaschen für die Digitale Identität ermöglichen es dem Inhaber 

der Zulassungsbescheinigung, sich die in der mobilen Zulassungsbescheinigung 

enthaltenen Daten ganz oder teilweise anzeigen zu lassen oder an Dritte zu 

übertragen. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind befugt, die in den 

digitalen Zulassungsbescheinigungen enthaltenen Daten aus den europäischen 

Brieftaschen für die Digitale Identität anzufordern. 

Anhand der Informationen, die direkt aus der elektronischen Bescheinigung der in 

der europäischen Brieftasche für die Digitale Identität hinterlegten digitalen 

Zulassungsbescheinigung übertragen werden, müssen die zuständigen Behörden in 

Echtzeit die Zulassung eines Fahrzeugs zum Straßenverkehr überprüfen können, 

einschließlich etwaiger in der Union oder im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

geltender Einschränkungen. 
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